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Auszug aus dem Aufgebotsverfahren 
 
Der Vorstand der Sparkasse Oberpfalz Nord hat mit Beschluss vom 17.07.2024 das als verloren gemel-
dete 
 
Sparkassenbuch Nr. 30220399801 aufgeboten. 
 
Der derzeitige Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bis spätestens 23.10.2024 nachzuweisen, ansonsten wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 
 
Weiden, 17.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________________________   
 
 



Seite 150 A M T S B L A T T  

Zweckverband zur Wasserversorgung  
„Konnersreuther Gruppe“ 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 

I. 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung  
der „Konnersreuther Gruppe“ 

 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Aufgrund § 10 Abs. 1 Nr. 3 der Verbandssatzung und der Art. 26 Abs. 1, 40 Abs. 1, 41 und 42 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V. mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der „Konnersreuther Gruppe“ mit Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 11.07.2024 für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im  

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je   351.148 € und im  

Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je   262.861 € ab.  

 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 

200.000 € festgesetzt. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  

 

§ 4 

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. Das gleiche gilt für eine Investitionsumlage. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 
 
Konnersreuth, 22.07.2024 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Konnersreuther Gruppe 
 
gez. 
 
Max Bindl 
Verbandsvorsitzender 

II. 
 

Das Landratsamt Tirschenreuth hat mit Schreiben vom 17.07.2024 (Az. 941/03/02-13 Sch) mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 rechtsaufsichtlich behandelt wurden. Der 
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in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen i.H. von 200.000 € wurde gem. Art. 71 Abs. 2, Art. 110 und 117 Gemeindeordnung -GO- 
rechtsaufsichtlich genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile sind in der Haushaltssatzung 
nicht enthalten.  

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen vom Tag nach der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung während des Jahres 2024 bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes im Rathaus des Marktes Konnersreuth, Zimmer 13, 
Hauptstraße 17, 95692 Konnersreuth, während der üblichen Öffnungszeiten Mo.-Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr und Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr öffentlich zur allgemeinen Einsichtnahme bereit. 
 
 
Konnersreuth, 23.07.2024 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
„Konnersreuther Gruppe“ 
 
gez. 
 
Max Bindl 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 ____________________________________________________________________________________   
 
 
Bundesleistungsgesetz  
Manöveranmeldung der Bundeswehr 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Die Major-Radloff Kaserne in Weiden führt im Landkreis Tirschenreuth folgendes Manöver durch: 
 

Ort: 

Stadt Erbendorf, Verwaltungsgemeinschaft Kemnat, Gemeinde Immenreuth, Gemeinde Kulmain 

 
Zeit: 

30.07.2024-31-07.2024 

 

 
Name / Art: 

Orientierungsmarsch bei Nacht 
Hinweis: 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleich-
zeitig wird auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen aus-
gehen, hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizeiinspektion 
zu verständigen.  
Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden.  
 
Tirschenreuth, den 23.07.2024 
Rita Hammer 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________________________   
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfaffenreuther Gruppe hat in der Verbandsversammlung am 
19.06.2024 die nachfolgende Haushaltssatzung 2024 beschlossen. 

 
Haushaltssatzung  

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Pfaffenreuther Gruppe 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund der Art. 26, 40, 41 und 42 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verbandsversammlung folgende Satzung 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 413.800 € 

und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 352.000 € 

 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 
162.100 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verbandsumlagen werden nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 65.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft. 
Mitterteich, 25.07.2024 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Pfaffenreuther Gruppe 
 
gez. 
 
Burger 
Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Das Landratsamt Tirschenreuth hat mit Schreiben vom 09.07.2024 (941/03/02-13 Sch) mitgeteilt, dass die 
in der Haushaltssatzung 2024 vorgesehene Kreditaufnahme über 162.100 EUR rechtsaufsichtlich geneh-
migt wird (Art. 71 Abs. 2, Art, 110 und 117 GO). 
 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 liegen vom Tag nach der Veröffentlichung der Bekannt-
machung während des Jahres 2024 in der Finanzverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Mitterteich, 
Kirchplatz 12, 95666 Mitterteich, Zimmer Nr. E.05 öffentlich zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 
 
 
Leonberg, 25.07.2024 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfaffenreuther Gruppe 
 
gez. 
Burger 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 ____________________________________________________________________________________   
 
 

Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord 
vom 23. Juli 2024 

(Beteiligungsverfahren zur 31. Änderung des Regionalplans) 
 
 
Gemäß Art. 16 Abs. 3 BayLplG (Bayerisches Landesplanungsgesetz) vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 254), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 675), wird nachstehend bekannt ge-
macht: 

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord hat in seiner Sitzung am 16. 
Juli 2024 die Beteiligung nach Artikel 16 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) für die Fort-
schreibung des Regionalplans (31. Änderung) beschlossen. 

Die 31. Änderung des Regionalplans beinhaltet die Neuaufstellung des sachlichen Teilabschnitts „Wind-
energie“ im Kapitel B X Energieversorgung. 
 
Der Fortschreibungsentwurf liegt vom 19. August 2024 bis einschließlich 31. Oktober 2024 zu jedermanns 
Einsicht (sog. Einsicht für die Öffentlichkeit) bei folgender Stelle aus: 
 
Landratsamt Tirschenreuth, Mähringer Straße 7, 95643 Tirschenreuth,  
Info-Point beim Haupteingang, Amtsgebäude 1 - Anbau, Erdgeschoss, Zimmer-Nr. 023 
 
Die Unterlagen können von Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr eingesehen werden. Es wird eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter 09631/88-0 empfohlen. 
 
Gleichzeitig ist der Fortschreibungsentwurf online einsehbar auf: 
Der Internetseite des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord: 
(www.oberpfalz-nord.de → „Aktuelles – Rubrik Windkraft“) 
https://www.oberpfalz-nord.de/aktuelles.htm 
 
Der Internetseite der höheren Landesplanungsbehörde bei der Regierung der Oberpfalz: 
(www.regierung.oberpfalz.bayern.de → „Service“ → „Raumordnung, Landes- und Regionalplanung“ → 
„Regionalplanung“ → „Region Oberpfalz-Nord (6) → „Regionalplan - Fortschreibungen und Beteiligungs-
verfahren“) 
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/landes_und_regionalplanung/regionalplanung/in-
dex.html 

https://www.oberpfalz-nord.de/aktuelles.htm
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/landes_und_regionalplanung/regionalplanung/index.html
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/landes_und_regionalplanung/regionalplanung/index.html
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Bis zum Ablauf des öffentlichen Beteiligungsverfahrens gem. Art. 16 BayLplG am 31. Oktober 2024 wird 
Gelegenheit zur schriftlichen oder elektronischen Äußerung gegenüber dem Regionalen Planungsverband 
Oberpfalz-Nord, Postfach 1260, 92657 Neustadt a.d.Waldnaab. (E-Mail: rpv@neustadt.de) gegeben. 

Mit Ablauf der Frist sind, gemäß Art. 16 Abs.2 Satz 4 BayLplG, alle Äußerungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit nicht begründet. 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, 23. Juli 2024 
 
gez. 
Andreas Meier, Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Grillmeier 
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